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UMGANG MIT ÖLANLAGEN

Darf ich das 
noch?
Seit 1. August 2017 gilt eine bundes-

einheitliche  Fachbetriebspflicht für 

alle Arbeiten an oberirdischen und 

unterirdischen Heizölverbraucher-

anlagen mit mehr als 1000 Litern 

Volumen. Lesen Sie Hinweise und 

Tipps, die unser Experte vom SHK-

Fachverband zu diesem Thema 

 zusammengefasst hat.

War noch nie ein Kinderspiel: Der Umgang mit 

und die Lagerung von Heizöl
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E
s besteht bundeseinheitlich für alle unterirdischen Heiz-

ölverbraucheranlagen sowie für alle oberirdischen Heiz-

ölverbraucheranlagen mit mehr als 1000 Litern eine 

generelle Überprüfpfl icht vor Inbetriebnahme bzw. nach we-

sentlichen Änderungen durch Sachverständige nach G AwSV.

AwSV: Verordnung über Anlagen zum Umgang mit was-

sergefährdenden Stoff en

WESENTLICHE ÄNDERUNGEN IM SINNE DER AWSV?
Die Verantwortung für die Änderung einer Ölanlage bei 

einem Kunden trägt natürlich auch der ausführende SHK-

Betrieb. Falls also eine Ölanlage mehr als 1000 Liter Heizöl 

bevorratet, sollte man die eigene Zuständigkeit prüfen. Kon-

kret stellt sich dann die Frage, ob der eigene SHK-Betrieb die 

Aufgabenstellung überhaupt übernehmen sollte und ob die 

auszuführende Arbeit abschließend durch einen Sachverstän-

digen abgenommen werden muss. 

G Hier bietet das SBZm E-Paper mehr Informationen. Infos zum E-Paper: www.sbz-monteur.de/epaper
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Um vor Ort entscheiden zu können, ob es sich um eine we-

sentliche Änderung einer Ölanlage handelt, sollte man fol-

gende Kriterien betrachten:

WESENTLICHE ÄNDERUNGEN

 ■ Ersetzen von unterirdischen oder nicht bau- oder typen-
gleichen oberirdischen Tanks

 ■ Ersetzen von Sicherheitseinrichtungen durch solche mit 
anderer Wirkweise

 ■ Umrüstung Ölleitungen von oberirdisch auf unterirdisch, 
Neuverlegung von Füll- oder Ölleitungen

 ■ Erneuerung von Auff angraumbeschichtungen und -kunst-
stoff bahnen

 ■ Einbau einer Leckschutzauskleidung
 ■ Umbau von Saug- auf Druckleitung
 ■ Ersetzen oder Nachrüsten von nicht bau- oder typengleichen 

Befüllsystemen

Um also eine der hier zusammengetragenen Maßnahmen 

ausführen zu dürfen, muss der Betrieb eine Zertifi zierung für 

diese Tätigkeiten nachweisen können. Wie man diese erhält, 

wird im folgenden Text noch beschrieben.

Es stellt sich für viele Mitgliedsbetriebe immer wieder auch 

die Frage, was denn wohl keine wesentlichen Änderungen 

sind. Diese Arbeiten dürft en ja noch ausgeführt werden, auch 

wenn keine Zertifi zierung vorliegt.

Klassiker unter den „Nicht wesentlichen Änderungen“ sind 

hier gelistet:

NEUE PRÜFPFLICHTEN
Welche Ölanlagen in welchen Zeitabständen geprüft  werden 

müssen, ist nun ebenfalls bundeseinheitlich festgelegt.

Grundsätzliche Prüfpfl icht: Unterirdische Anlagen sind 

grundsätzlich zu prüfen, oberirdische Tanks nur, wenn das 

Volumen 1000 Liter überschreitet 

Welche Prüfungsintervalle einzuhalten sind, wird im Folgen-

den beschrieben. Der Eigentümer einer Öltankanlage ist für 

die Beauft ragung eines Sachverständigen nach AwSV verant-

wortlich.

PRÜFPFLICHTEN FÜR HEIZÖLTANKS

Außerhalb von Wasserschutzgebieten
 ■ Oberirdische Anlagen mit mehr als 10 000 Litern alle 5 Jahre
 ■ Unterirdische Anlagen grundsätzlich alle 5 Jahre

Innerhalb von Wasserschutzgebieten
 ■ Unterirdische Anlagen grundsätzlich alle 2,5 Jahre
 ■ Oberirdische Anlagen mit mehr als 1000 Litern alle 5 Jahre

Die Einschränkung auf ein Lagervolumen von mehr als 1000 

Litern, um als prüfpfl ichtig zu gelten, bedeutet natürlich 

nicht, dass ein Tank mit weniger Inhalt ruhig mal eine 

kleine Leckage aufweisen darf. Der Eigentümer einer Öl-

anlage ist nach wie vor für den ordnungsgemäßen Zu-

stand seiner Anlage verantwortlich und sollte sich seiner 

Verantwortung bewusst sein. Er muss aber bei Tankan-

lagen mit weniger als 1000 Litern Volumen nicht einen 

zertifi zierten Betrieb zur Kontrolle 

engagieren. Daher könnte auch 

ein nicht zertifi zierter Fachbetrieb 

einen solchen, „kleinen“ Tank 

kontrollieren. Damit ginge dann 

allerdings ein Teil der Verantwor-

tung auf diesen Fachbetrieb über. 

Und klar ist damit auch, dass 

selbst wenn es nur eine Moment-

aufnahme für diese Lagerstätte 

darstellt, auch eine Überprüfung Die Zuständigkeiten sind geregelt
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einer Ölanlage mit weniger als 1000 Litern Inhalt  

gewissenhaft  und mit der gebotenen Sorgfalt und 

Fachkenntnis zu erfolgen hat. 

Als Fachleute sind Mitarbeiter von SHK-Betrieben 

sachkundig und dürfen daher auch gerne mal den 

Finger in Wunden legen, wenn es um die Sicherheit 

von Tankanlagen geht. Ein Hinweis auf eventuelle 

Missstände im Heizöllagerraum sind daher keines-

falls als Spitzeldienst anzusehen, sondern als Dienst 

am Kunden. Durchaus möglich, dass sich ein Kunde 

sogar unwissend einem Risiko aussetzt, wenn es um 

die Lagerung seines Heizöls geht.

WAS BLEIBT FÜR NICHT-FACHBETRIEBE?
Ist ein SHK-Betrieb nicht zertifziert, muss dieser 

nicht zwingend den Markt für Ölheizungen verlas-

sen. Es bleiben überschaubare Einsatzgebiete, in de-

nen sich der „einfache“ SHK-Betrieb betätigen darf.

FÜR NICHT-FACHBETRIEBE

Ein Nicht-Fachbetrieb darf an Anlagen, die mehr als 1000 Liter 
Heizöllagerung vorsehen, nur folgende Arbeiten durchführen:

 ■ Tausch eines Ölfi lters
 ■ Tausch des Ölbrenners
 ■ Wartungen am Brenner

Die Grenze der Nennwärmeleistung des Kessels beträgt für die 
genannten Arbeiten 100 Kilowatt. 

Das bedeutet, dass ein Ölbrenner mit über 100 kW Nennleis-

tung nicht von einem Betrieb gewartet werden darf, der nicht  

im Sinne der AwSV zertifi ziert ist.

Steht die gesamte Anlage sogar in gewerblicher Nutzung oder 

in öff entlichen Einrichtungen, darf ein Nicht-Fachbetrieb 

diese Arbeiten nicht einmal innerhalb der beschriebenen 

Grenzen ausführen. 

Ganz klar: Ein Mehrfamilienhaus ist den zertifi zierten Be-

trieben vorbehalten. Die gewerbliche Nutzung verbietet, 

dass ein nicht zertifi zierter Betrieb Hand an die Ölanlage 

oder den Brenner anlegt.

WIE FACHBETRIEB WERDEN?
Die Überwachungsgemeinschaft  Technische Anlagen der 

SHK-Handwerke e. V. (G ÜWG) in St. Augustin bietet seit 

vielen Jahren über die Landesstellen der Fachverbände ent-

sprechende organisationsnahe Überwachungs- und Schu-

lungsmöglichkeiten an. Um als Fachbetrieb der ÜWG einge-

tragen zu werden und damit befähigt zu sein, auch an den 

„großen“ Ölanlagen arbeiten zu dürfen, gilt es, sinnvolle An-

forderungen zu erfüllen.

ANFORDERUNGEN AN SHK-BETRIEBE

 ■ Eintrag in Handwerksrolle
 ■ Technisch verantwortlicher Betriebsleiter 

(Meister oder Dipl.-Ing.)
 ■ Teilnahme an Schulung mit erfolgreicher Prüfung 
 ■ Gerätetechnische Ausrüstung im Betrieb
 ■ Gültiges Normen- und Regelwerk
 ■ Betriebsprüfung vor Ort durch Fachprüfer

Ein solcher Betrieb muss für eine Zertifi zierung über das sach-

kundige Personal verfügen. Es reicht also nicht aus, dass der 

Chef einige Lehrgänge besucht. Auch die eingesetzten Anla-

genmechaniker müssen über das entsprechende Fachwissen 

verfügen. Denn nur, wenn auch die Monteure entsprechende 

Kenntnisse für die korrekte Umsetzung der Anforderungen 

So werden Fachbetriebe für Heizölverbraucheranlagen im Internet von den 

Auftraggebern  gefunden
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AUTOR

Kasten_Autoreninfos …

AUTOR

Guido Bruzek ist Technischer 

Berater des Fachverbandes SHK 

in NRW und arbeitet in der Lan-

desfachgruppe, im Fach ausschuss 

SHK sowie im Installateuraus-

schuss mit

Telefon: (02 11) 69 06 53 2

E-Mail: bruzek@shk-nrw.de

Sollte gut sichtbar für den Nutzer in der 

Nähe einer Heizölverbraucheranlage 

aushängen

besitzen, kann das Risiko im Umgang mit dem wassergefähr-

denden Brennstoff  auf ein verträgliches Maß reduziert werden. 

MITGLIEDSCHAFT
Die ausgewiesenen Fachbetriebe erhalten während einer 

Mitgliedschaft  im ÜWG entsprechende Unterstützung für 

eine sichere und wirtschaft liche Betriebsführung in diesem 

Zusammenhang. Zertifi zierte Betriebe werden umfangreich 

beraten und bei technischen und rechtlichen Problemen 

rund um das Th ema Heizöllagerung unterstützt. Die Kosten 

einer Mitgliedschaft  sind überschaubar. Es werden Mittel zur 

Werbung und Öff entlichkeitsarbeit bereitgestellt. Um auf 

dem Laufenden zu bleiben, werden Fachbetriebsschulungen, 

Sachverständigenseminare und Ölfachtagungen angeboten. 

Es kann sich also durchaus lohnen, der ÜWG anzugehören 

und zertifi ziert zu sein. 
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